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Regeste

Beistandschaft

Erwägungen

E. 5
Gemäss § 20 Abs. 1 VPO ist das Verfahren vor dem Kantonsgericht kostenpflichtig. Die
Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Beweiskosten und werden in der
Regel der unterliegenden Partei in angemessenem Ausmass auferlegt. Den Vorinstanzen
werden keine Verfahrenskosten auferlegt (§ 20 Abs. 3 VPO). Demzufolge werden im
vorliegenden Verfahren keine Kosten erhoben. Die Parteikosten sind gemäss § 21 Abs. 1
VPO wettzuschlagen. Demgemäss wird erkannt : ://: 1. In Gutheissung der Beschwerde
wird der Entscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B.____ vom 9. Mai 2018
aufgehoben und die Angelegenheit wird an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
B.____ zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen. 2. Es werden keine
Verfahrenskosten erhoben. 3. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Präsidentin
Gerichtsschreiber i.V.
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